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Anfragen in der Fragestunde der 30. Sitzung 
 
 
Anfrage 1: Zwischen Vorrücken und Verweilen: Individuelle Förderung im Bre-
mer Schulsystem 
Anfrage der Abgeordneten Yvonne Averwerser, Dr. Wiebke Winter und Fraktion 
der CDU 
vom 4. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben im zurückliegenden Schuljahr 
2024/2025 nach Kenntnis des Senats von der Möglichkeit des Wiederholens bezie-
hungsweise des Überspringens einer Klassenstufe gemäß § 37 Absatz 3 Bremisches 
Schulgesetz Gebrauch gemacht (bitte nach Bremerhaven und Bremen differenzie-
ren)? 
 
2. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben im zurückliegenden Schuljahr 
2024/2025 von der in § 4 Absatz 3 der Verordnung über die Organisation des Bil-
dungsgangs der Grundschule vorgesehenen Möglichkeit einer auf fünf Jahre erwei-
terten Verweildauer Gebrauch gemacht (bitte nach Bremerhaven und Bremen diffe-
renzieren)? 
 
3. Nach welchen fachlich-pädagogischen Kriterien sowie auf Grundlage welcher diag-
nostischen Verfahren wird behördlicherseits nachvollziehbar festgestellt, ob die in 
§ 37 Absatz 3 Bremisches Schulgesetz vorausgesetzte „angemessenere Förderung“ 
in einer anderen Jahrgangsstufe gewährleistet werden kann beziehungsweise ob eine 
verlängerte Verweildauer in der Grundschule gemäß Grundschulverordnung als för-
derlich indiziert ist? 
 
Zu Frage 1: 
Unter den Schüler:innen des Schuljahres 2024/25 befanden sich im Primar-, Sekund-
arbereich I und II (ohne Förderzentren und Erwachsenenschule) insgesamt 1.391 
Schüler:innen, die das Schuljahr wiederholten. Davon befanden sich 1.116 Schüler:in-
nen in der Stadt Bremen und 275 in Bremerhaven.  
Dagegen wurden 46 Schüler:innen (Bremen 39, Bremerhaven 7) in eine höhere Jahr-
gangsstufe eingestuft. Das Überspringen aus Alphabetisierungskursen und Vorkursen 
sowie aus Bildungs- und Beratungszentren konnte nicht berücksichtigt werden.  
Zu Frage 2: 
Unter den Grundschüler:innen des Schuljahres 2024/25 befanden sich 339 Schü-
ler:innen, die ein Schuljahr wiederholt haben, 252 in Bremen und 87 in Bremerhaven.  
Ob die Verlängerung der Schullaufbahnen aufgrund des o.g. Paragraphen erfolgte 
oder aber andere Gründe hatte, kann aus den vorliegenden Daten nicht ermittelt wer-
den. 
Zu Frage 3: 
Die Feststellung nach § 37 Absatz 3 BremSchulG erfolgt auf Basis einer individuellen 
pädagogischen Förderprognose. Berücksichtigt werden Lern-, Leistungs- und Ent-
wicklungsstand, der Lernverlauf, die Wirksamkeit bisheriger Fördermaßnahmen sowie 
soziale und emotionale Aspekte. Grundlage ist eine mehrperspektivische Diagnostik 
u.a. in Form von pädagogischen Beobachtungen, Lernstandsanalysen, Förderplänen, 
Vergleichsarbeiten und standardisierten Verfahren. Maßgeblich ist eine nachvollzieh-
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bar begründete Prognose, ob in einer anderen Jahrgangsstufe eine qualitativ bes-
sere, kindspezifische Förderung zu erwarten ist. Erziehungsberechtigte werden einbe-
zogen, alternative Fördermöglichkeiten geprüft und die Entscheidung schriftlich be-
gründet. In der Praxis kommt dies überwiegend bei Kindern mit individuellen Ent-
wicklungsverzögerungen oder längeren Krankheitsverläufen in Betracht. 
 
 
Anfrage 2: Gute Arbeit braucht gute Löhne: Erhöhung des Mindestlohns in den 
Jahren 2026 und 2027 
Anfrage der Abgeordneten Basem Khan, Volker Stahmann, Mustafa Güngör und 
Fraktion der SPD 
vom 4. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele Beschäftigte im Land Bremen profitieren von der Erhöhung des gesetzli-
chen Mindestlohns auf Bundesebene in den Jahren 2026 und 2027? 
 
2. In welchen Branchen im Land Bremen profitieren besonders viele Beschäftigte von 
den Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns? 
 
3. Welche Erkenntnisse hat der Senat zu den demografischen Merkmalen der vom 
Mindestlohn profitierenden Beschäftigten im Land Bremen, etwa hinsichtlich Alter, 
Geschlecht oder Migrationshintergrund? 
 
Zu Frage 1: 
Der gesetzliche Mindestlohn in der Bundesrepublik Deutschland ist am 1. Januar 
2026 um 1,08 Euro auf 13,90 Euro pro Stunde gestiegen. Zum 1. Januar 2027 soll er 
um weitere 70 Cent auf 14,60 Euro steigen. 
Das Statistische Landesamt Bremen schätzt auf Grundlage der Verdiensterhebung, 
dass im April 2025 im Land Bremen etwa 40.000 Beschäftigte einen Bruttostunden-
verdienst von weniger als 13,90 Euro und weitere 22.000 einen Bruttostundenver-
dienst unterhalb von 14,60 Euro erhalten haben. Insgesamt sind dies rund 62.000 
Beschäftigte. Sonderzahlungen und Zuschläge wurden dabei nicht berücksichtigt.  
Basierend auf dieser Grundlage haben aktuell etwa 40.000 Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Land Bremen Anspruch auf ein Entgelt in Höhe des gesetzlichen 
Mindestlohns. Dies entspricht ca. 10,4 % aller Beschäftigten im Land Bremen, für die 
das Bundesmindestlohngesetz gilt. 
Zu Frage 2: 
Anhand der verfügbaren Daten können nur indirekt Schlüsse hinsichtlich einzelner 
Branchen gezogen werden, in denen besonders viele Beschäftigte im Land Bremen 
von den Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns profitieren.  
Neben dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel und der Arbeitnehmerüberlassung kön-
nen viele Beschäftigte in der statistischen Kategorie der „sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen“, höhere Entgelte erwarten. Dieser Wirtschaftszweig beinhaltet 
Dienstleistungen, wie beispielsweise Gebäudereinigung, Sicherheitsdienstleistungen 
sowie Call-Center-Dienste. 
Zu Frage 3: 
Vorteile durch die Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns sind vor allem für 
Gruppen zu erwarten, die ansonsten geringere Einkommen als die Vergleichsgruppen 
erzielen. Dies zeigt die Auswertung der oben genannten Daten des Statistischen Lan-
desamtes und wird durch die Entgelt- und Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur 
für Arbeit für das Jahr 2024 für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte dem 
Grunde nach bestätigt.  
So profitieren Frauen tendenziell mehr als Männer und jüngere etwas mehr als ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch geringfügig Beschäftigte profitieren an-
teilig mehr als sonstige Teilzeitbeschäftigte. Als Gesamtgruppe wiederum profitieren 
Teilzeitbeschäftigte durchschnittlich häufiger von Erhöhungen des gesetzlichen Min-
destlohns als Vollzeitbeschäftigte. 
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Auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einer ausländischen Staatsbür-
gerschaft ist insofern eine stärkere positive Wirkung zu konstatieren. In dieser Be-
schäftigtengruppe geht im Vergleich zu Beschäftigten mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit ein höherer Anteil einer gering oder sehr gering entlohnten Tätigkeit nach. Da-
her profitieren anteilig mehr ausländische Beschäftigte von den Erhöhungen des ge-
setzlichen Mindestlohns. 
 
 
Anfrage 3: Wie sind die Pläne des Senats für das kulturelle Rahmenprogramm 
zum Tag der Deutschen Einheit 2026 in Bremen 
Anfrage der Abgeordneten Elombo Bolayela, Mustafa Güngör und Fraktion der 
SPD 
vom 4. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie weit sind die Planungen zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tags der Deut-
schen Einheit 2026 in Bremen bereits fortgeschritten? 
 
2. Welches kulturelle Rahmenprogramm ist für den Tag der Deutschen Einheit 2026 
vom Senat vorgesehen? 
 
3. Inwiefern sind lokale Bremer und Bremerhavener Künstler:innen Teil des kulturellen 
Angebotes zum Tag der Deutschen Einheit 2026? 
 
Zu Frage 1: 
Im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft 2025 / 2026 richtet das Land Bremen 
vom 2. bis zum 4. Oktober die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit (TDE) 
aus. Das Motto „VIELE STÄRKEN – EIN LAND“ soll dabei in dem traditionellen Bür-
gerfest durch inhaltliche Schwerpunkte konkretisiert werden. 
Ziel ist es, die Vielfalt des Engagements aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und auch 
Kultur aufzugreifen und in das übergreifende Konzept thematisch zu integrieren.  
Nachdem die grundsätzlichen Entscheidungen über die Austragungsorte gefallen 
sind – der Ökumenische Gottesdienst findet im Dom statt, der Festakt in der Glocke 
und das Bürgerfest in der Innenstadt und am Osterdeich – geht es in den nächsten 
Wochen mit Unterstützung der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH und der aus 
der Ausschreibung hervorgegangenen Agentur-Arbeitsgemeinschaft vornehmlich um 
die inhaltliche Ausgestaltung der Feier. 
Die Fragen 2 und 3 werden zusammen beantwortet: 
Bestandteil des Programms zum TDE 2026 werden unter anderem mehrere Kultur-
bühnen und eine Kulturmeile sein. Daneben wird es aber insbesondere auch für Ak-
teurinnen und Akteure aus der Bremer und Bremerhavener Kultur-, Theater und 
Kunstszene die Möglichkeit geben, sich zu engagieren und aufzutreten. Denkbar sind 
auch Kooperationen verschiedener Kulturinstitutionen.  
Interessierte können sich aktuell auf den Internetseiten der Senatskanzlei informie-
ren. Ein digitales Meldeformular wird in Kürze online gestellt. Weitere Informationen 
werden fortlaufend zur Verfügung gestellt werden. 
Für das gesamte Veranstaltungsprogramm wird mit einer Vielzahl von Bewerbungen 
gerechnet. Schon jetzt liegen etliche Anfragen und Vorschläge von diversen Akteurin-
nen und Akteuren, Kulturschaffenden sowie kulturellen Vereinen und Einrichtungen 
aus Bremen und Bremerhaven vor. Ziel ist es, dass möglichst viele von ihnen Teil des 
Kulturprogramms werden können. Der Entscheidungsprozess wird begleitet durch ei-
nen Programmbeirat. Konkrete Entscheidungen über einzelne Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind noch nicht getroffen. Die öffentliche Bekanntgabe der „Main-Acts“ 
erfolgt erst bei der Programmpräsentation unmittelbar im Vorfeld der Veranstaltung. 
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Anfrage 4: Auszeichnung für herausragende Küchen und Verpflegungskonzepte 
Anfrage der Abgeordneten Bithja Menzel, Dr. Franziska Tell, Dr. Emanuel He-
rold 
und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 4. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie bewertet der Senat Initiativen wie den vom Deutschen Netzwerk Schulverpfle-
gung e. V. (DNSV) regelmäßig vergebenen Preis des sogenannten Goldenen Tellers, 
mit dem eine konsequente Umsetzung von modernen und nachhaltigen Verpfle-
gungssituationen an Schulen gewürdigt wird? 
 
2. Welche Möglichkeiten sieht der Senat, einen vergleichbaren Preis auch für das 
Bundesland Bremen mit dem Ziel einzuführen, besonders engagierte Kindergarten- 
und Schulküchen für ihre Arbeit zu honorieren und nach außen sichtbarer zu ma-
chen? 
 
3. Welche Kriterien sind aus Sicht des Senats bei der Einführung eines solchen Prei-
ses auf Landesebene relevant und von wem und in welchen Abständen könnte dieser 
vergeben werden?  
 
Zu Frage 1: 
Der Senat begrüßt grundsätzlich Initiativen, die eine qualitativ hochwertige, zeitge-
mäße und nachhaltige Schul- und Kitaverpflegung sichtbar machen und gute Praxis-
beispiele hervorheben. 
Solche Auszeichnungen können dazu beitragen, öffentliche Aufmerksamkeit auf das 
Thema Gemeinschaftsverpflegung zu lenken und den fachlichen Austausch zu för-
dern. Die konkrete Ausgestaltung und Vergabe entsprechender Preise liegt jedoch in 
der Verantwortung der jeweiligen Träger wie dem DNSV.  
Zu Frage 2: 
Der Senat plant derzeit nicht die Einführung eines eigenen landesweiten Preises zur 
Auszeichnung von Schul- oder Kitaverpflegung. 
Die Weiterentwicklung der Qualität in der Schul- und Kitaverpflegung erfolgt im Land 
Bremen vorrangig über fachliche Standards, bestehende Programme und die kontinu-
ierliche Zusammenarbeit mit den Trägern und Einrichtungen. Die Würdigung enga-
gierter Akteurinnen und Akteure kann daneben auch durch externe Initiativen und be-
stehende Formate, z.B. durch eine DGE-Zertifizierung, erfolgen. 
Zu Frage 3: 
Da der Senat derzeit keine Einführung eines landesweiten Preises plant, wurden 
keine Kriterien, Zuständigkeiten oder Vergabeintervalle festgelegt. 
Der Senat legt stattdessen den Schwerpunkt auf strukturelle Begleitangebote der 
Schul- und Kitaverpflegung im Land Bremen. Hierzu zählt insbesondere die Vernet-
zungsstelle Schul- und Kitaverpflegung, die als zentrale Anlaufstelle Akteurinnen und 
Akteure der Gemeinschaftsverpflegung durch Qualifizierungsangebote, fachliche Be-
ratung sowie Öffentlichkeitsarbeit begleitet.  
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Anfrage 5: Rassismusbekämpfung und Empowerment in Bremer und Bremer-
havener Schulen 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Franziska Tell, Sahhanim Görgü-Philipp, 
Dr. Emanuel Herold und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 4. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie stellt der Senat sicher, dass nach dem Auslaufen zeitlich befristeter Projekte 
wie „Schuleo – Bildung mit Respekt“ dauerhaft niedrigschwellige und gut erreichbare 
An-gebote für von Rassismus betroffene Schüler:innen, ihre Familien sowie schuli-
sche Fachkräfte im Land Bremen gesichert und strukturell verankert werden? 
 
2. Welche konkreten Maßnahmen plant der Senat, um Empowerment- und Safer-
Space-Angebote für von Rassismus betroffene Kinder und Jugendliche im schuli-
schen Kontext sowie in außerschulischen Community-Spaces in Bremen und Bremer-
haven auszubauen und finanziell abzusichern? 
 
3. Wie wird der Senat in den kommenden Jahren sicherstellen, dass alle pädagogi-
schen Fachkräfte und Lehrkräfte regelmäßig an praxisnahen, rassismus-kritischen 
Fortbildungen teilnehmen können, die sowohl strukturellen Rassismus im Schulsys-
tem als auch den professionellen Umgang mit Rassismuserfahrungen von Schüler:in-
nen in den Blick nehmen? 
 
Zu Frage 1: 
Der Senat schätzt die Qualität des niedrigschwelligen Angebotes „Schuleo – Bildung 
mit Respekt. Er kennt und bedauert die Problematik der zeitlichen Begrenzung durch 
stark begrenzte Ressourcen in der aktuellen Haushaltslage.  
Inhaltlich strahlt dieses Angebot jedoch aus und findet Eingang in bestehende Praxis, 
wie schon bei einer RAA-Veranstaltung am 2. Dezember 2025 im LIS deutlich wurde. 
Rassismuskritisch und diskriminierungskritisch ausgerichtet ist etwa das Schulent-
wicklungsprogramm am LIS mit dem Titel „Gemeinsam SchlaU - für starke Schulen in 
der Migrationsgesellschaft“, das in den vergangenen Jahren 16 Schulen intensiv mit 
Beratung, Workshops und Vernetzung unterstützt hat; ein anderes Beispiel ist das 
vom LIS – und hier insbesondere dem Kompetenzzentrum Interkulturalität (KOM.IN) 
– gemeinsam mit der Universität Bremen durchgeführte mehrjährige Projekt „ForDi-
Sens“ (Fortbildungen zur Stärkung von Diversitätssensibilität).  
Diese Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, dass an den Schulen fortgebildete Lehr-
kräfte und andere Multiplikator:innen arbeiten, die sensibilisiert sind für Rassismus-
Erfahrungen und deren Auswirkungen auf Schüler:innen und entsprechend professio-
nell handlungsfähig sind. Auch die Führungskräftefortbildung im LIS hat sich seit 
2021 mit dem Projekt „Führungskräftenachwuchs von Lehrenden mit eigener, familiä-
rer oder zugeschriebener Migrationsgeschichte“ (FLeMi) auf den Weg gemacht, die 
eigenen Fortbildungsangebote rassismuskritisch zu durchleuchten und weiterzuent-
wickeln.  
Ergänzend unterstützt seit dem 1. August 2025 das Angebot der Kompetenzstelle 
„Zusammenleben in der Schule“ im LIS die Schulen im Umgang mit religiös konno-
tierten Fragestellungen, Problemlagen und Konflikten in der Schule, zu denen mittel-
bar auch das Thema Rassismus gehört.  
Zu Frage 2: 
Das Demokratiezentrum Land Bremen fördert Projekte, die Empowerment-Angebote 
für von Rassismus betroffene Jugendliche durchführen. Langjährig in der pädagogi-
schen Arbeit mit Safer Spaces erfahren ist das Projekt kelam in Trägerschaft der 
Schura Bremen. Im Rahmen der Empowerment-Arbeit von kelam geht es um Erfah-
rungen von Jugendlichen mit antimuslimischem Rassismus. Eine Absicherung des 
Angebots und eine Erweiterung der Angebotslandschaft ist wünschenswert und wird 
im Sozialressort geprüft. 
Für Schüler:innen sowie ihre Familien besteht mit den Beratungsstellen „DIBS – Dis-
kriminierungsschutz und Beratung für Schüler:innen“ an den Regionalen Beratungs- 
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und Unterstützungszentren eine konstante und niedrigschwellige Möglichkeit, sich 
bei Diskriminierungserfahrungen – zu denen auch Rassismuserfahrungen gehören – 
beraten zu lassen. Zudem werden kontinuierlich Empowerment-Maßnahmen und Un-
terrichtseinheiten wie „Du gehörst dazu“, „Eigenständig werden“, „Gemeinsam Klasse 
sein“ oder Programme wie „Lions Quest“ kontinuierlich vom LIS-Bereich Soziales 
Lernen angeboten.  
Zu Frage 3 
Eine Sensibilisierung der pädagogischen Fachkräfte und Lehrkräfte wird über die be-
reits erwähnten Fortbildungsformate im LIS sowie schulinterne Fortbildungen sicher-
gestellt. Diese werden gemeinsam mit Kooperationspartner:innen wie der Landes-
zentrale für politische Bildung und anderen fachlich versierten Partner:innen kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Die in der Verordnung über die Fortbildung der Lehrkräfte 
und Lehrer in besonderer Funktion verankerte Fortbildungsverpflichtung für Lehr-
kräfte in Höhe von jährlich 30 Stunden gibt hier hinreichenden Raum. 
 
 
Anfrage 6: Berufssprachkurse unter Druck: Bundeskürzungen und ihre Folgen 
für Bremens Integrationsziele 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Solveig Eschen, Dr. Emanuel Herold und Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 4. Dezember 2025 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie viele Plätze in qualifizierenden Berufssprachkursen der Niveaus A2 bis C2 sind 
im ersten Halbjahr 2025 in Bremen und Bremerhaven durch die Kürzungen des Bun-
des weggefallen, und wie viele dieser Plätze konnten nach der Haushaltsfreigabe im 
zweiten Halbjahr 2025 reaktiviert oder neu geschaffen werden? 
 
2. Welche Auswirkungen hat der monatelange Aufnahmestopp bei den Berufssprach-
kursen nach Einschätzung des Senats sowohl für die Integrations- und Qualifizie-
rungsverläufe von Zugewanderten als auch die wirtschaftliche Stabilität und Pla-
nungssicherheit der Bremer und Bremerhavener Kursträger? 
 
3. Wie bewertet der Senat mit Fokus auf die Ziele der Bremischen Arbeitsmarktstra-
tegie die Priorisierung der Bundesregierung von kurzen, nicht-zertifizierten Berufs-
sprach-kursen und die strikte Kontingentierung der Mittel für höhere Sprachniveaus 
(B2/C1)? 
 
Zu Frage 1: 
2025 wurden ausschließlich Berufssprachkurse mit dem Zielsprachniveau B2 ange-
boten. Es wurden deutlich weniger B2-Kurse angeboten als 2024.  
Berufssprachkurse mit dem Zielsprachniveau C2 finden in der Regel digital und für 
den gesamten norddeutschen Raum statt, sodass eine Einschätzung zu Bremen nicht 
möglich ist. 
Zu den Kursen mit dem Zielsprachniveau A2, B1 und C1: Legt man eine mittlere Aus-
lastung von 22 Plätzen zugrunde, sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 im ers-
ten Halbjahr 2025 insgesamt 286 Plätze weggefallen. Dies beinhaltet 44 A2-Plätze, 
154 B1-Plätze und 88 C1-Plätze.  
Im gesamten Jahr 2025 wurden für die o.g. vier Sprachniveaus keine Kurse angebo-
ten. Es wurden auch nach der Haushaltsfreigabe im zweiten Halbjahr 2025 keine 
Plätze reaktiviert oder neu geschaffen. Im zweiten Halbjahr 2024 wurden 44 A2-
Plätze, 198 B1-Plätze und 154 C1-Plätze angeboten.  
 
Zu den Kursen mit Zielsprachniveau B2: Legt man erneut eine mittlere Auslastung 
von 22 Plätzen zugrunde, sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 im ersten 
Halbjahr 2025 insgesamt 638 Plätze weggefallen. Auch nach Haushaltsfreigabe im 
zweiten Halbjahr 2025 wurden im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 484 Plätze 
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weniger angeboten. Das Niveau des Vorjahres wurde somit auch durch die Haushalts-
freigabe nicht erreicht. Dennoch war im zweiten Halbjahr die Differenz zwischen den 
Zahlen von 2024 und 2025 geringer als noch im ersten Halbjahr. 
Zu Frage 2: 
Die direkten Auswirkungen auf die Integrations- und Qualifizierungsverläufe von Zu-
gewanderten sind schwer prognostizierbar. Sprach- und Berufsspracherwerb erhöhen 
jedoch langfristig die Chancen auf eine Arbeitsmarktintegration. Ein erschwerter Zu-
gang zu allgemeinen Berufssprachkursen verzögert diese positive Wirkung. 
Mit besonderer Sorge betrachtet der Senat die Auswirkungen des Aufnahmestopps 
auf Zugewanderte im SGB-II-Bezug. Viele von ihnen haben ein Sprachniveau unter-
halb von B2. Von Arbeitgebern wird in vielen Fällen ein Sprachniveau von mindestens 
B1 nachgefragt. Auch für die Aufnahme von manchen arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen ist ein bestimmtes Sprachniveau erforderlich, beispielsweise bei Maßnah-
men zur Förderung der beruflichen Weiterbildung.  
Erschwerend hinzu kommt nach Einschätzung des Senats, dass in der Integrations-
kursverordnung die Wiederholungsmöglichkeit bei Nichtbestehen weitestgehend ent-
fallen ist. Menschen, die das Sprachniveau B1 im Integrationskurs nicht erreicht ha-
ben, hatten bislang die Möglichkeit, das Niveau in einem Berufssprachkurs nachzuho-
len.  
Ein geringeres Kursangebots beeinträchtigt die Planungssicherheit und kann sich 
wirtschaftlich nachteilig auf die Bremer und Bremerhavener Kursträger auswirken. 
Zu Frage 3: 
Menschen mit Migrations- und Fluchtbiographie sind eine Zielgruppe der Bremi-
schen Landesarbeitsmarktstrategie. Der Senat sieht die derzeitige Priorisierung von 
kurzen, nicht-zertifizierten Berufssprachkursen und die damit einhergehenden Ein-
schränkungen beziehungsweise den Wegfall spezieller Kursarten sowie die Kontin-
gentierungen für höhere Sprachniveaus im Gesamtprogramm Sprache kritisch. Dies 
vor allem auch, da die kurzen, nicht-zertifizierten Berufssprachkurse ohne Zertifikate 
für die Teilnehmenden enden. Die Kurse sind schwierig in den beruflichen Alltag zu 
integrieren und erfordern ein hohes Engagement der Betriebe. 
Bislang werden diese Kurse in Bremen kaum und allenfalls in sehr geringem Umfang 
umgesetzt. Es besteht daher die Gefahr, dass der Deutscherwerb erschwert wird und 
notwendige Sprachkenntnisse und -niveaus nicht erreicht werden. Dies trifft im Er-
gebnis insbesondere Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt durch geringere Kennt-
nisse der bestehenden Strukturen, fehlende Anerkennungen und Diskriminierungen 
ohnehin bereits benachteiligt sind. 
Das Land Bremen setzt sich auf Bundesebene für Verbesserungen der Sprachförder-
angebote im Gesamtprogramm Sprache ein. Auf der Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz im November 2025 hat Bremen gemeinsam mit anderen Ländern einen Antrag 
zur Verbesserung der Sprachförderung des Bundes gestellt. Unter anderem fordern 
die Länder den Bund dazu auf, insbesondere die Berufssprachförderung unterhalb 
des Sprachniveaus B2 ausreichend und bedarfsgerecht zu finanzieren. Auch in der 
diesjährigen Konferenz der Integrationsministerinnen und -minister wird Bremen sich 
für ein solides, verlässliches und finanziell auskömmliches Sprachförderangebot ein-
setzen.  
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Anfrage 7: Wie können Arbeitsbedingungen von Beschäftigten bei Lieferdiens-
ten verbessert werden? 
Anfrage der Abgeordneten Olaf Zimmer, Sofia Leonidakis, Nelson Janßen und 
Fraktion Die Linke 
vom 4. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie kann der Senat auf Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die Beschäf-
tigten bei Essenplattformen wie Lieferando oder Uber Eats einwirken, während bei 
Lieferando in Bremen 100 Beschäftigten zum 1. Dezember 2025 gekündigt wurde und 
zunehmend Subunternehmen und Scheinselbstständige eingesetzt werden? 
 
2. Werden die Betroffenen, bei denen die Kündigungen zum Großteil aufenthalts-
rechtliche Fragen aufwerfen, durch schnelle und einfache Zugänge zum Migrations-
amt unterstützt und wie kann ihr Aufenthaltsstatus abgesichert werden? 
 
3. Inwiefern unterstützt der Senat das aktuell diskutierte, gesetzlich verankerte Direk-
tanstellungsgebot für die Plattformbeschäftigen im Bereich der Essenslieferdienste? 
 
Zu Frage 1: 
Grundlage für eine entscheidende Stärkung der Rechte von Plattformbeschäftigten 
sind gesetzliche Verbesserungen auf Bundesebene. Dies betrifft vor allem die Umset-
zung der EU-Richtlinie zu Plattformarbeit, die Stärkung der Mitbestimmung von Be-
triebsräten sowie ein Direktanstellungsgebot für Essenslieferdienste. 
Der Senat der Freien Hansestadt hat sich 2025 mit einem erfolgreichen Bundesrats-
antrag und zwei Beschlüssen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz für die Stär-
kung der Rechte von Betriebsräten und Plattformbeschäftigten eingesetzt.  
Zu Frage 2: 
Auf Initiative der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration fand ein ress-
ort- und trägerübergreifender Austausch zu den Folgen der Kündigungen statt, an 
dem auch die Senatorin für Inneres und Sport teilgenommen hat. Es werden aktuell 
sowohl Informationsangebote geschaffen als auch Kommunikationswege eingerich-
tet, über die den betroffenen Personen ein schneller Zugang zu notwendigen Dienst-
leistungen der zuständigen Ausländerbehörden ermöglicht wird. 
Zu Frage 3: 
Der Senat befürwortet ein solches Direktanstellungsgebot. Für die Freie Hansestadt 
Bremen hat die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration im November 
2025 gemeinsam mit weiteren Bundesländern einen Beschluss der Arbeits- und So-
zialministerkonferenz initiiert, der den Bundesgesetzgeber auffordert, ein Direktan-
stellungsgebot für Plattformbeschäftigte im Bereich der Essenslieferdienste gesetz-
lich zu verankern. 
Der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen obliegt die Überwachung von gesetzlichen 
Arbeitszeit- und Arbeitsschutzvorschriften. In der Vollzugspraxis des Arbeitsschutzes 
stellt sich in Bezug auf Essenslieferdienste oftmals die schwierige Frage, ob auslie-
fernde Personen von den jeweiligen Begriffsbestimmungen der einschlägigen Rechts-
vorschriften erfasst sind. Ein Direktanstellungsgebot würde den gesetzlich geschütz-
ten Personenkreis voraussichtlich erweitern und zugleich Kontrollen und Zuordnun-
gen erleichtern. 
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Anfrage 8: Gewaltaufruf gegen Politiker:innen durch Polizeihauptkommissar 
Anfrage der Abgeordneten Nelson Janßen, Sofia Leonidakis und Fraktion Die 
Linke 
vom 4. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Welche Kenntnisse hat der Senat über die Gutheißung bewaffneter Gewalt durch 
einen Redner auf der Personalversammlung der Polizei Bremen am 1. Dezember 2025 
gegen Politiker:innen von GRÜNEN und Linken? 
 
2. Sind entsprechend des Legalitätsprinzips Ermittlungen nach § 140 Strafgesetzbuch 
(Belohnung und Billigung von Straftaten) oder anderer infrage kommender Straftaten 
eingeleitet worden? 
 
3. Ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden und welche Disziplinarmaßnahmen 
kommen in Betracht? 
 
Zu Frage 1: 
Der Senat stellt klar, dass jegliche Form von Gewaltaufrufen, sei es verbal oder ander-
weitig, entschieden abgelehnt wird. Gewalt ist niemals ein akzeptables Mittel zur Lö-
sung von Konflikten und steht im Widerspruch zu den Grundwerten unserer Gesell-
schaft, die auf Frieden, Respekt und der Wahrung der Menschenrechte beruhen. Der 
Senat setzt sich für eine Gesellschaft ein, in der politische Auseinandersetzungen auf 
Basis von Argumenten und respektvollem Dialog geführt werden. Jeder Gewaltaufruf, 
der in irgendeiner Form geäußert wird, wird vom Senat in keiner Weise gutgeheißen. 
Dies gilt hinsichtlich des gesetzlichen Mäßigungsgebotes in § 33 Absatz 2 des Be-
amtenstatusgesetzes umso mehr für Beamt*innen.  
Die Äußerungen auf der Personalversammlung der Polizei Bremen wurden dem 
Hause der Senatorin für Inneres und Sport noch während der Veranstaltung bekannt. 
Zu Frage 2: 
Bei der Staatsanwaltschaft Bremen ist im Hinblick auf die Äußerungen vom 1. Dezem-
ber 2025 ein Prüfvorgang wegen des Verdachts der Billigung von Straftaten gemäß § 
140 StGB anhängig. Die Prüfung, ob die Äußerungen die Tatbestandsmerkmale erfül-
len, dauert an. 
Zu Frage 3: 
Ein Disziplinarverfahren wurde durch den Polizeipräsidenten in Abstimmung mit der 
Senatorin für Inneres und Sport eingeleitet und befindet sich in der Polizei Bremen in 
Bearbeitung. Das Disziplinarrecht gibt den Rahmen der möglichen Disziplinarmaß-
nahmen vor. Eine Beurteilung der in Betracht stehenden Maßnahmen ist während des 
laufenden Verfahrens nicht möglich.  
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Anfrage 9: Anstieg der Firmeninsolvenzen im Land Bremen 
Anfrage der Abgeordneten Theresa Gröninger, Dr. Wiebke Winter und Fraktion 
der CDU 
vom 10. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie bewertet der Senat das im bundesweiten Vergleich überdurchschnittliche Ni-
veau sowie den Anstieg der Firmeninsolvenzen im Land Bremen laut Daten des Ver-
bandes der Vereine Creditreform e. V. im Jahr 2025 auf 285 beziehungsweise auf 97 
Insolvenzen pro 10 000 Unternehmen (Hochrechnung auf Basis der Novemberzah-
len)? 
 
2. Wie ordnet der Senat die Entwicklung des Insolvenzgeschehens im verarbeitenden 
Gewerbe, in der Baubranche, im Handel und im Dienstleistungsbereich sowie im Hin-
blick auf das Alter und die Mitarbeiterzahl der Unternehmen ein? 
 
3. Durch welche Maßnahmen beabsichtigt der Senat, die wirtschaftliche Stabilität und 
Perspektiven der Unternehmen mit Sitz im Land Bremen zu fördern, um zu einem 
Rückgang des Insolvenzgeschehens beizutragen? 
 
Zu Frage 1: 
Unternehmensinsolvenzen betreffen in Deutschland vor allem Unternehmen aus den 
Dienstleistungsbranchen sowie jüngere Unternehmen. Daher liegt das Insolvenzni-
veau in den Städten traditionell über dem Niveau der Flächenländer, da die Wirt-
schaftsstruktur der Städte stärker von Dienstleistungsbranchen geprägt ist und auch 
das Gründungsgeschehen hier dynamischer ausfällt. Insofern ist das von Creditre-
form als überdurchschnittlich eingestufte Insolvenzniveau in Bremen – genau wie in 
Hamburg und Berlin – nicht überraschend. Ob es im Jahr 2025 tatsächlich, wie von 
Creditreform geschätzt, mehr Unternehmensinsolvenzen im Land Bremen gegeben 
hat als im Jahr zuvor, kann mangels aktueller amtlicher Daten nicht abschließend be-
wertet werden. Laut amtlicher Statistik wurden von Anfang Januar bis Ende Oktober 
2025 insgesamt 149 Unternehmensinsolvenzen beantragt. Das sind 21 Verfahren we-
niger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
Zu Frage 2: 
Über die verschiedenen Merkmale der Unternehmen, die 2025 im Land Bremen In-
solvenzverfahren beantragt haben, liegen dem Senat derzeit keine amtlichen Daten 
vor. Aus den vorliegenden Daten für frühere Zeiträume ist allerdings ersichtlich, dass 
sich das Unternehmensinsolvenzgeschehen im Land Bremen – wie im Bundesdurch-
schnitt – auf die Dienstleistungsbranchen und den Handel konzentriert und vor allem 
jüngere Unternehmen mit keinen oder nur wenigen Mitarbeitenden betrifft. 
Zu Frage 3: 
Mangels ausreichender Evidenz geht der Senat derzeit nicht von einem ungewöhnli-
chen Insolvenzgeschehen im Land Bremen aus. Die bislang vorliegenden amtlichen 
Daten deuten sogar viel mehr daraufhin, dass es in 2025 weniger Unternehmensin-
solvenzen im Land Bremen gegeben hat als im Jahr zuvor. Insofern sieht der Senat 
aktuell auch keinen Grund, spezifische Maßnahmen zur Reduzierung des Insolvenz-
geschehens zur ergreifen. Zudem haben kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz im 
Land Bremen jederzeit die Möglichkeit, bei der Bremer Aufbau-Bank Rettungs- oder 
Umstrukturierungsbeihilfen zur konkreten Abwendung von Insolvenzen zu beantra-
gen. 
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Anfrage 10: Hilfe für auf Sauerstoff angewiesene und heimbeatmete Patienten 
im Krisen- oder Katastrophenfall? 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU 
vom 13. Januar 2026 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wurde die im Oktober 2024 durch die Gesundheitssenatorin zugesicherte Daten-
lage über zuhause auf Sauerstoff angewiesene Personen inzwischen erhoben und 
wird sie regelmäßig aktualisiert? (Bitte alle Patienten berücksichtigen, unabhängig 
davon, ob sie mithilfe eines Pflegedienstes versorgt werden oder nicht.) 
 
2. Was wurde seit der Feststellung einer bislang äußerst unbefriedigenden Situation 
im Oktober 2024 konkret verändert, um gefährdete Menschen im Notfall erreichen 
und zum Beispiel evakuieren zu können?  
 
3. Inwiefern liegen die bereits im Oktober 2022 in einer Anfrage thematisierten Not-
fallpläne bei ambulanten Pflegediensten heute flächendeckend vor und wird der er-
reichte Stand für ausreichend gehalten? 
 
Zu Frage 1: 
Bereits 2022 wurde eine Umfrage unter den Krankenkassen durchgeführt, um die An-
zahl an häuslich Beatmungspflichtigen zu eruieren. Von ca. 80 % der Krankenkassen 
liegen Rückmeldungen über versicherte häuslich Beatmungspflichtige vor. Insgesamt 
wurden 167 Personen zurückgemeldet, die beatmet werden. 84 dieser Personen wur-
den regelmäßig oder ständig lebenserhaltend beatmet. 
Neben der Anzahl der Betroffenen sind zur Rettung der Personen im Krisenfall jedoch 
weitere teils sensible Daten wie bspw. Wohnadresse, Mobilität und eventuelle Be-
gleiterkrankungen zwingend erforderlich. Für eine Erhebung und Speicherung dieser 
Gesundheitsdaten in einer Datenbank bzw. einem System bestehen datenschutz-
rechtliche Bedenken.  
In einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zur Pflege im Krisen- und Katastro-
phenfall zwischen der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, der 
Senatorin für Inneres und Sport und der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und 
Integration unter Einbeziehung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit wird fortlaufend erörtert, welche Indikatoren zur Rettung der Pati-
ent:innen im Krisenfall notwendig sind und wie diese zielgerichtet erhoben werden 
können. Dabei werden auch Best-Practice-Beispiele geprüft. 
Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz bedauert, dass die Um-
setzung einer Lösung für diese vulnerable Personengruppe noch nicht abgeschlossen 
ist. 
Zu Frage 2: 
Im September 2022 wurden die ambulanten Pflegedienste durch die Senatorin für 
Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz und die Senatorin für Arbeit, Soziales, Ju-
gend und Integration für die Situation der häuslich Beatmungspflichtigen sensibili-
siert und Informationen für die weiterführende Zusammenarbeit erbeten.  
Im engen Austausch mit der Senatorin für Inneres und Sport sowie der Senatorin für 
Arbeit, Soziales, Jugend und Integration konnte inzwischen ein Pflegeregister als 
mögliche Lösung identifiziert werden. Zweck des Registers ist die Erhebung und 
Speicherung sowie die ausschließliche Nutzung der Daten für die Gefahrenabwehr im 
Katastrophenfall auf Grundlage einer freiwilligen Bereitstellung durch die Betroffenen. 
Der konkrete Einsatz wird aktuell durch die Senatorin für Inneres und Sport geprüft. 
Die Sicherstellung der Versorgung von vulnerablen Gruppen, wie die der häuslich Be-
atmungspflichtigen, ist auch Teil des Projektes zur Vorbereitung des Gesundheitsbe-
reichs im Rahmen der Zivilen Verteidigung in Ergänzung zum Landesprogramm „Bre-
men resilient“.  
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Zu Frage 3: 
Nach § 113 Sozialgesetzbuch XI sind die Pflegedienste seit 2023 bundesweit zur Vor-
haltung eines Krisenkonzeptes verpflichtet. Ein Teil der Träger haben hier bereits 
weitgehende Entwürfe erarbeitet. Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbrau-
cherschutz steht gemeinsam mit der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und In-
tegration und der Senatorin für Inneres und Sport mit den Trägern der ambulanten 
Pflege im Austausch, um dort auftretende Fragen rund um die Krisenkonzepte und 
die Versorgung von Patient:innen im Krisenfall zu beantworten. Gemeinsam wird das 
Vorgehen bei verschiedenen Szenarien entwickelt.  
Insgesamt ist die Anzahl der vorliegenden Krisenkonzepte der Träger jedoch noch 
nicht als ausreichend zu bewerten. Daher wird aktuell ein Musternotfallplan entwi-
ckelt, der den Verbänden im Frühjahr dieses Jahres zur gemeinsamen Finalisierung 
vorgelegt werden soll. 
 
 
Anfrage 11: Saustall Sanitäranlage – Wird der Sanierungsstau der Schulklos im 
Land Bremen behoben? 
Anfrage der Abgeordneten Fynn Voigt, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
vom 14. Januar 2026 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Inwieweit wird der Sanierungsstau der Sanitäranlagen an Schulen im Land Bremen 
mithilfe der finanziellen Mittel, die das Land Bremen aus dem Sondervermögen für 
Infrastruktur und Klimaneutralität vom Bund erhält, behoben? (Bitte angeben, welche 
Sanitäranlagen an Schulen konkret saniert werden und welche nicht.) 
 
2. Inwiefern wurde die Überarbeitung der Reinigungsrichtlinie (RRL) für die Stadt Bre-
men laut einer Senatsantwort auf unsere große Anfrage „Saustall Sanitäranlage – Zu-
stand der Schulklos in Bremen“ wie geplant bis Ende 2025 abgeschlossen und wel-
che konkreten Veränderungen liefert diese? 
 
3. Welche konkreten Maßnahmen werden ergriffen, um den Sanierungsstau der Sani-
täranlagen an Schulen im Land Bremen schnellst- und bestmöglich zu beheben, da-
mit Toilettenräume von den Schülerinnen und Schülern nicht mehr vor Ekel gemieden 
werden? 
 
Der Senat misst der baulichen, hygienischen und funktionalen Qualität der Sanitäran-
lagen an den Schulen im Land Bremen eine hohe Bedeutung bei. Die Gewährleistung 
funktionsfähiger und sauberer Sanitäranlagen ist eine wesentliche Voraussetzung für 
ein gesundes und akzeptiertes Lernumfeld. Gleichzeitig gilt es abhängig von der Ver-
fügbarkeit finanzieller Mittel Bauvorhaben aus baulicher Sicht zu priorisieren. 
Zu Frage 1: 
Der Sanierungsstau bei den Sanitäranlagen an Schulen in der Stadtgemeinde Bre-
men wird im Rahmen der laufenden Schulbau- und Sanierungsprogramme schritt-
weise abgebaut. Dazu zählen das Gebäudesanierungsprogramm und das Schul- und 
Kitabauprogramm (SchuKi). Dabei werden auch Mittel berücksichtigt, die dem Land 
Bremen aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität 
zur Verfügung stehen, sofern die jeweiligen Fördervoraussetzungen erfüllt sind. 
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt eingebettet in standortbezogene Schulbau- 
und Sanierungsvorhaben. Die Priorisierung richtet sich nach dem baulichen Zustand, 
hygienischen Erfordernissen sowie der Dringlichkeit aus schulorganisatorischer Sicht.  
In der 1. Tranche des Investitionssofortprogramms, das der Senat am 9. Dezember 
2025 auf Basis der LuKIFG-Mittel (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungs-
gesetz) beschlossen hat, sind in der Stadtgemeinde Bremen bisher folgende Maß-
nahmen aufgenommen worden und tragen zum Abbau des Sanierungsstaus der Sani-
täranlagen bei: 

- Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Geb. Teil A 
- Schule an der Fischerhuder Str. 
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- Schulzentrum des Sekundarbereichs II Vegesack 
- Schule an der Stichnathstr. 
- Oberschule am Leibnizplatz 
- Oberschule Lesum 
- Kippenberg Gymnasium 

In Bremerhaven werden Seestadt Immobilien Mittel für die Sanierung von Toiletten 
aus dem Bauunterhaltsbudget sowie aus der Sanierungsoffensive durch den Magist-
rat zur Verfügung gestellt. Eine zusätzliche Finanzierung aus LuKIFG-Mitteln wird der-
zeit geprüft; der Magistrat der Stadt Bremerhaven hat über die maßnahmenscharfe 
Verteilung einer 2. Tranche noch nicht entschieden. 
Zu Frage 2: 
Die Überarbeitung der Reinigungsrichtlinie (RRL) für die Stadt Bremen ist entgegen 
der ursprünglichen Planung noch nicht abgeschlossen. Hinsichtlich der Themen Qua-
litätssicherung und Erbringung nutzerseitiger Leistungen bestehen noch Klärungsbe-
darfe. Im Einzelnen werden Veränderungen zu folgenden Themen geprüft: 

• Anpassungsbedarf u.a. bei den Reinigungsintervallen gemäß Turnusplänen je 
nach Gebäudeart, 

• Zielgerichtetheit von Prozessen und Rollenverteilungen hinsichtlich des ge-
wünschten Reinigungsergebnisses 

• Präzisierungen hinsichtlich Qualitätsanforderungen und Kontrollmechanismen. 
Ziel der Richtlinie insgesamt ist sicherzustellen, dass durch die in der RRL vorgege-
benen Rahmenbedingungen und Regelungen die gewünschten Reinigungsstandards 
erreicht werden.  
Zu Frage 3: 
Zur Reduzierung des Sanierungsstaus und zur Verbesserung des Zustands der Sani-
täranlagen an Schulen werden in der Stadtgemeinde Bremen folgende Maßnahmen 
ergriffen: 

• Fortführung und Priorisierung von Sanierungen im Rahmen bestehender Bau-
programme, 

• enge Abstimmung zwischen den zuständigen Ressorts, Immobilien Bremen 
und den Schulstandorten, 

• Durchführung kurzfristiger Instandsetzungsmaßnahmen bei besonders beein-
trächtigten Anlagen. 

Der Senat verfolgt das Ziel, die Nutzbarkeit und Akzeptanz der Sanitäranlagen für 
Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu verbessern. 
In Bremerhaven wurden in der Vergangenheit bereits Gelder der Sanierungsoffensive 
zur Verfügung gestellt und damit umfangreich Toilettenanlagen saniert. Bei allen an-
stehenden Sanierungen, insbesondere von Turnhallen, werden immer die gesamten 
Sanitär- und Duschbereiche mit saniert. Auch die Barrierefreiheit wird hier jeweils mit 
umgesetzt. Aktuell werden das Nordseestadion und die Walter- Kolb-Halle saniert, die 
auch von Schulen genutzt werden. 
 
 
Anfrage 12: Vorsätzliche Tierquälerei in Bremen 
Anfrage der Abgeordneten Ole Humpich, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
vom 21. Januar 2026 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie haben sich die Fälle vorsätzlicher Tierquälerei in Bremen und Bremerhaven in 
den vergangenen 24 Monaten jeweils entwickelt und wie hoch ist die Aufklärungs-
quote? 
 
2. Inwiefern ist eine Zunahme bei bestimmten Tiergruppen festzustellen und wie be-
wertet der Senat diese Entwicklung? 
 
3. Welche tierschutzpräventiven Maßnahmen plant der Senat? 
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Zu Frage 1: 
Unter dem Begriff der „vorsätzlichen Tierquälerei“ werden nach § 17 Tierschutzgesetz 
Straftaten verstanden. Diese liegen dann vor, wenn ein Wirbeltier ohne vernünftigen 
Grund getötet wird oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder 
Leiden oder länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder 
Leiden zufügt werden.  
Der LMTVet hat in den letzten 5 Jahren jährlich zwischen 37 und 58 Strafanzeigen 
nach dem Tierschutzgesetz bearbeitet. Dabei konnte in zwischen 62 % und 81 % der 
Fälle ein Verursacher oder eine Verursacherin sowie ein aus Sicht des LMTVet straf-
barer Sachverhalt ermittelt werden. Eine Aussage zum Ausgang dieser Fälle ist nur 
möglich, wenn diese im Einzelfall bei der Staatsanwaltschaft abgefragt werden. Dies 
war in der Kürze der Zeit nicht möglich.  
Zu Frage 2: 
Der LMTVet hat Zahlenmaterial zu Tiergruppen, auf die sich Strafanzeigen in den 
letzten 5 Jahre bezogen - also im Zeitraum zwischen 2021 - 2025 zusammengestellt. 
Dabei liegen Hunde schwerpunktmäßig mit 20 - 26 Anzeigen pro Jahr an der Spitze, 
gefolgt von Katzen mit 3 - 9 Anzeigen; beide jeweils mit recht konstanten Zahlen 
über die Jahre. Gering und relativ konstant sind die Zahlen für übrige Heimtiere zwi-
schen 0 und 4 Anzeigen pro Jahr und landwirtschaftliche Nutztiere zwischen 1 und 4 
Anzeigen. Etwas schwankend zeigen sich die Strafanzeigen bei den „sonstigen“ mit 
zwischen 3 und 15 Fälle pro Jahr, z. B. für den tierschutzwidrigen Einsatz von Klebe-
fallen bei Mäusen oder tierschutzwidrigen Sachverhalten bei Tauben.  
Insgesamt sind keine Zunahmen beziehungsweise andere Entwicklungen bei be-
stimmten Tiergruppen festzustellen. 
Zu Frage 3:  
Im Jahr 2013 wurde bei der Staatsanwaltschaft in Bremen eine Sonderzuständigkeit 
für den Tierschutz neben der bereits bestehenden für den Umweltschutz geschaffen, 
mit dem Ziel die Strafverfolgung von Tierschutzfällen perspektivisch gebündelt und 
effizienter zu gestalten. Die Schaffung spezialisierter Einheiten für die Bearbeitung 
von Tierschutzstraftaten bei der Staatsanwaltschaft wird von Expertinnen und Exper-
ten als sinnvoll bewertet und ist bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland nicht 
durchgängig gegeben. Die Sonderzuständigkeit führt zu einer Spezialisierung der 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Bereich des Tierschutzrechts. Wissen und 
Erfahrung können gebündelt werden. Die Bündelung und Spezialisierung von Tier-
schutzsachen bei der Staatsanwaltschaft führt zudem zu einer guten und routinemä-
ßigen Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungs- und den Veterinärbehörden. 
Um die Bevölkerung für den Tierschutz zu sensibilisieren und diesen präsent zu hal-
ten, hat die Landestierschutzbeauftragte im Dezember 2024 und 2025 insgesamt 
50.000 Postkarten mit fachlichem Tierschutzbezug in den Stadtgemeinden Bremen 
und Bremerhaven verteilen lassen. Ihre Planung für die tierschutzbezogene Außen-
werbung im Jahre 2026 ist noch nicht abgeschlossen. Des Weiteren unterstützt sie 
für angehende Juristinnen und Juristen an der juristischen Fakultät der Universität 
Bremen im Wahlmodul Tierschutz. Als niedrigschwelliges Angebot findet jährlich eine 
Onlinefortbildung für Bürgerinnen und Bürger statt, für die keine Vorkenntnisse in 
Tierschutzfragen erforderlich sind. Schlussendlich hat die Senatorin für Gesundheit, 
Frauen und Verbraucherschutz im Jahr 2025 nach 16 Jahren wieder einen Tierschutz-
preis ausgelobt, der an drei Katzenvereine und eine Privatperson verliehen wurde. 
Alle Preisträgerinnen kümmern sich ehrenamtlich mit großem Aufwand und Erfolg um 
das Wohl der Tiere. 


